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342 Änderung der Allgemeinverfügung vom 2. Oktober 2020  
zur regionalen Anpassung der Coronaschutzverordnung  
an das Infektionsgeschehen in der Stadt Köln vom 
30. November 2020

Auf Grund der §§ 28a Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 9, 28 und 30 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I  
S. 1045) in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit  
§§ 16, 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 der Coronaschutzverordnung NRW 
(CoronaSchVO) vom 30.10.2020 wird die Allgemeinverfügung 
der Stadt Köln vom 2.10.2020 zur regionalen Anpassung der 
CoronaSchVO an das Infektionsgeschehen in der Stadt Köln 
wie folgt geändert:

I.
§ 1 Nr. 16a erhält folgende Fassung:

„Nr. 16a Anordnung der Isolation von positiv getesteten 
Personen 
Positiv auf das Coronavirus getestete Personen müssen sich 
unverzüglich nach Kenntniserlangung vom positiven Tester-
gebnis (z.B. durch Mitteilung des Labors bzw. einer ärztlichen 
Praxis oder durch einen Antigen-Schnelltest) häuslich abson-
dern.

Die positiv getestete Person ist verpflichtet, das Gesundheits-
amt über das Testergebnis zu informieren, wenn sie 3 Tage 
nach Erhalt des Testergebnisses diesbezüglich noch nicht 
vom Gesundheitsamt kontaktiert worden ist. Die Meldepflich-
ten nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 t) und § 7 Abs. 1 Nr. 44a IfSG bleiben 
unberührt.“

II.
Die Änderung der Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die geänderte Allge-
meinverfügung tritt mit Ablauf des 21.12.2020 außer Kraft.

Begründung:
Nr. 16a erhält eine Klarstellung. Ferner ist die Geltungsdauer 
zu verlängern.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Änderung der Allgemeinverfügung können Sie 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Ver-
waltungsgericht Köln, Köln, erheben.

Im Auftrag 
gez. Dr. Nießen
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